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Zur Frage der Liberalisierung des europäischen Warenverkehrs

F. H. Nach dem währungspolitischen Erdrutsch vom 18.

September 1949 wurde von verschiedenen prominenten
Seiten die Hoffnung ausgesprochen, daß sich die euro-
päische Wirtschaft am Anfang eines Gesundungsprozesses
von weitgehender Bedeutung befinde, indem nun der Weg
zur Wiederherstellung eines von quantitativen Einfuhr-
und Zahlungsresfriktionen befreiten, durch Zölle nur
mäßig gehemmten Welthandels offen sei und die bisher
mit Recht verschrieene Differenzierung zwischen „high
essentials" und „non essentials" der Vergangenheit an-
gehöre.

Wenn auch erst zweieinhalb Monate seit den verfügten
Abwertungen verflossen sind, so kann doch festgestellt
werden, daß bisher noch keine Anzeichen vorliegen, daß
die Abwertungsländer die gleichgewichtshemmenden Staat-
liehen Eingriffe im Außenhandel rasch beseitigen werden.

Es ist wohl zuzugeben, daß die Marshallplan-Organisa-
tionen sich alle Mühe geben, den europäischen Handel zu
liberalisieren. Es muß aber beigefügt werden, daß vom
europäischen Wirtschaftsrat in Paris wohl empfohlen wird,
die Importkontingente und auch die übrigen einer gedeih-
liehen Entwicklung des Warenaustausches entgegenstehen-
den Hindernisse allmählich zu beseitigen, gleichzeitig den
beteiligten Staaten jedoch anheimgesfellt wird, diese
Lockerungen Hartwährungsländern gegenüber nicht anzu-
wenden, sofern dies aus Zahlungsbilanzgründen als not-
wendig erscheint. Die Schweiz kann sich aber mit einer
grundsätzlichen Diskriminierung ihres Exportes umso we-
niger einverstanden erklären, als sich durch die Abwer-
fungswelle im Ausland die internationaLen Konkurrenzver-
hältnisse zu ihren Ungunsten verschoben haben, sie
selber eine Politik der offenen Tür befolgt und ihre Wirf-
schaff stark exportorientiert ist. Der Oktoberbericht der
Schweizerischen Kreditanstalt weist in diesem Zusammen-
hang mit Recht darauf hin, daß eine Politik der offenen
Tür nur solange aufrecht erhalten werden könne, als die
Beschäftigungslage im Inland befriedigend sei. Eine Dis-

kriminierung müsse sich also letzten Endes unweigerlich
gegen das erstrebte Ziel einer freieren Gestaltung des-

europäischen Handels auswirken.
Wir sind uns dessen bewußt, daß eine Liberalisierung

des Handels auch gegenüber der Schweiz keine direkte
Erhöhung der schweizerischen Importe mit sich bringt,
weil ja bisher schon eine Politik der offenen Tür be-
folgt wurde. Anders liegen die Verhältnisse bei unsem
Partnern, die ja aus bekannten Gründen heute schob
zu wenig Franken besitzen. Eine Aufhebung von Eini-
fuhrbeschränkungen gegenüber der Schweiz brächte des-
halb mit Sicherheit erhöhte Zahlungsbilanzschwierig-
keifen, die ihrerseits wieder nur mit Gold- und Hart-
devisenabgaben überbrückt werden könnten, was aus ver-
stündlichen Gründen von den meisten europäischen Staa-
ten konsequent abgelehnt wird.

Selbstverständlich hat der Ausschluß der Schweiz aus
dem System gegenseitiger Kontingentsaufhebungen, also
die Diskriminierung gegen die Schweiz, seine. Rückr
Wirkungen auf den Export, insbesondere von sog. nicht
lebensnotwendigen Waren. Soweit im Rahmen der be-
stehenden Wirtschaftsabkommen Kontingente für Bezüge
von Geweben aus der Schweiz offenstehen, und soweit
die schweizerischen Erzeugnisse mindestens zu Konkur-
renzbedingungen erhältlich sind, dürfte in den Abneh-
merstaaten wohl kein direkter Anlaß vorliegen, unsere
Gewebe eher aus andern europäischen Ländern zu be-
ziehen, bloß weil dort überhaupt keine Kontingente vor-
handan sind. Immerhin besteht auch in diesem Falle eine
Beeinträchtigung schweizerischer Interessen, weil die ad-
ministrativen Umtriebe, die nur periodisch zur Verfügung
stehenden Quoten, die sich mit den Saisonbedürfnissen
oft nicht decken, die Einholung von Bewilligungen usw.
viele Importeure davon abhalten werden, Gewebe aus
der Schweiz zu beziehen, wenn sie sie unter bedeutend
vereinfachten Bedingungen aus andern Ländern erhalten
können.
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Es ist audi denkbar, daß heute schweizerische Waren
nur deshalb eingeführt werden, weil die Kontingente für
Bezüge aus andern Ländern nicht genügen; in solchen
Fällen kann die Freigabe dieser andern Bezugsquellen
natürlich zum Rückgang schweizerischer Exporte führen.

Ohne Zweifel wird es den schweizerischen Unferhänd-
lern in zukünftigen Wirtschaftsverhandlungien bedeutend
schwerer fallen, befriedigende Ausfuhrkontingente für
sog. „non essentials" einzuhandeln, wenn die gleichen
oder ähnliche Waren aus andern Ländern frei importiert
werden können.

Die von Herrn Prof. FI. Bachmann in seinem Artikel
„Diskriminierung gegen die Schweiz" in der „Außenwirt-
schaff", Heft III vom September 1949 vertretene Auf-
fassung, daß die vom europäischen Wirtschaftsrat gut-
geheißene Diskriminierung, die ja nachgerade zur Selbst-
Verständlichkeit geworden ist, die Lage der Schweiz nicht
stark verschlechtern könne, kann — vom Textilsekfor aus
betrachtet — nicht geteilt werden.

Erinnern wir uns einen Äugenblick an die letzthin ab-
geschlossenen Verhandlungen mit Italien, die ja bekannt-
lieh nicht sehr erfolgreich verliefen, gelang es doch nicht,
den Handel mit diesem Land gemäß den Grundsätzen des
europäischen Wirtschaffsrates In Paris zu lockern, obschon
die Voraussetzungen die denkbar günstigsten gewesen
wären. Dank des Kompensationsverkehrs hätte ja jede
Einfuhr hi Italien durch eine Ausfuhr nach der Schweiz
ihren Ausgleich gefunden, so daß die Gefahr von Zah-
lungsbilanz-Defiziten nicht bestanden hätte. Das Hinder-
nis war anderer Art; es lag beim italienischen Zolltarif.
Italien wollte sich nur einverstanden erklären, für solche
Produkte die Kontingentierung und das Einfuhrbewilli-
gungsverfahren aufzuheben, welche in Italien nicht selbst
hergestellt werden. Solange kein neuer italienischer Zoll-
tarif bestehe — so argumentierte Italien — könne es
nicht zu einer Liberalisierung des Außenhandels gegen-
über der Schweiz Hand bieten. Die Ironie will es also,
daß die Liberalisierung des europäischen Handels darin
besteht, anstelle der Kontingentsfesseln Zollhindernisse
aufzubauen. Werden dabei gewisse Grenzen überschrit-
ten, was beim geplanten italienischen Zolltarif der Fall
ist, so ist es leicht möglich, daß unter dem Schlagwort
der Liberalisierung des Warenverkehrs Zölle eingeführt
werden, gegen die noch viel schwerer anzukämpfen ist als
gegen die Nachteile der einfuhrhemmenden Kontingents-
Wirtschaft. Die für den Monat Februar 1950 vorgesehenen
Zollverhandlungen mit Italien werden zeigen, wer
recht hat.

Die letzthin mit England gepflogenen Besprechungen
betreffend die Einbeziehung der Schweiz in das System
der sog. „open general lioenoes" verliefen ergebnislos.

England wird trotz der Abwertung an seiner bisher ver-
tretenen Außenhandelspolitik nichts ändern, was insbe-
sondere zur Folge hat, daß der Grundsatz der Einteilung
der Welt in Hart- und Weichwährungsländer nach wie vor
aufrecht erhalten bleibt.

Ob es gelingt, mit Frankreich anläßlich der am 21. No-
vember begonnenen Verhandlungen eine Erleichterung im
Außenhandel zu erzielen, wird sich erweisen. Stellt man
auf die Aeußerungen der französischen Unternehmer ab,
so ist nichts Gutes zu erwarten, hat doch der Consjeil
National du Patronat Français letzthin in einer Denk-
schrift die Auffassung vertreten, die Liberalisierung des
Handelsverkehrs könne nur etappenweise vorgenommen
werden. Ehe berufenen Sprecher der französischen Unter-
nehmer haben denn auch nicht versäumt, die französischen
Behörden zu beschwören, am Fortbestand der Einfuhr-
kontingenfierung nicht zu rütteln. Es wird nur das Ein-
Verständnis erteilt, die bestehenden Kontingente um —
sage und schreibe — 10 o/o zu erhöhen. Bei der Verwirk-
lichung dieses Vorschlages vergingen Jahrzehnte, bis
man mit einer solchen Methode endlich die Einfuhr-
kontingentierungen aufheben könnte.

Wir haben zu Beginn unseres Aufsatzes schon darauf
hingewiesen, daß bei der Verwirklichung der Liberalisie-
rungsbestrebungen gegenüber der Schweiz damit gerech-
net werden müsse, daß Zahlungsbilanz-Defizite ent-
stehen. Um dies zu vermeiden, dürfte es wohl auch in
Zukunft unumgänglich sein, unsern Gesamtexport an die
den Partnerländern zur Verfügung stehenden Zahlungs-
mittel anzupassen. Die Hauptaufgabe unserer Unter-
händler wird nach wie vor darin bestehen, den vorhan-
denen Zahlungsmittelkuchen möglichst gerecht auf die
verschiedenen Exportbrancben zu verteilen, wobei immer-
hin darnach getrachtet werden sollte, möglichst wenig
Unterteilungen vorzunehmen, um dem freien Spiel der
Kräfte dennoch einen genügenden Raum zu überlassen.
Das Beispiel des Handelsvertrages mit Deutschland zeigt
ja recht deutlich, daß auch bei einer Begrenzung des Ge-
samtexportes auf eine Diskriminierung zwischen „high
essentials" und „non essentials" verzichtet werden kann.
Immerhin ist es notwendig, daß sich in diesem Fall auch
der schweizerische Exporteur an die teilweise zurück-
erhaltene Freiheit im Außenhandel wieder gewöhnt und
den Bogen nicht überspannt, wie dies im Verkehr mit
Deutschland den Anschein erweckt und damit dem frei-
heitlicheren System bestimmt keinen Dienst erweist. Es
wird sich Gelegenheit bieten, in einem nächsten Artikel
auf das nach marktwirtschaftlichen Grundsätzen ausge-
richtete System der Global-Kantingente einzugehen, das
doch in Westdeutschland den Beweis erbracht hat, daß
die Diskriminierungspolitik kein notwendiges Uebel eines
zahlungsschwachen Landes zu sein braucht.

90 Jahre Maschinenfabrik Benninger ÄG, Uzwil

Menschen, welche ein solch patriarchalisches Älter er-
reichen, werden im Kreise ihrer Nachkommen und ihrer
Freunde meistens sehr geehrt und gefeiert. Im geschäfti-
liehen Leben spielt die Tafsache, daß irgend ein Unter-
nehmen auf einen Bestand von neunzig Jahren zurück-
blicken kann, nicht die gleiche Rolle. Und doch — wenn
wir uns einen Äugenblick überlegen, welch großen Wandel
die letzten 90 Jahre in technischer Hinsicht gebrächt
haben, sollte man nicht so ganz achtlos an einem solchen
geschäftlichen Jubiläum vorbeigehen. Aus dieser Ueber-
legung möchten wir die „90 Jahre Maschinenfabrik Ben-
ninger AG" wenigstens kurz streifen und würdigen.

„Gründung und Entwicklung der heutigen Maschinen-
fabrik Benninger ÄG" stehen in engstem Zusammenhang
mit den Anfängen und den Fortschritten der ostschweize'r
rischen Textilindustrie" heißt es in einer kleinen Orien-
tierungsschrift, die jeder Arbeiter und Angestellte bei
seinem Eintritt in den Dienst der Firma von der Get-

schäffsleitung erhält.

Das heutige Unternehmen ist aus einer kleinen, be-
reits bestandenen mechanischen Werkstätte hervorgegan-
gen. Im Jahre 1859 erwarben die drei Brüder Heinrich,
Jakob und Ulrich Benninger, welche von Töß nach Nieder-
Uzwil übersiedelt waren, diese an der „Uze" in der
„Gupfen" Nieder-Uzwil gelegene Werksfätte käuflich. Die
damalige Zeit war für das junge Unternehmen der „Ge-
brüder Benninger" ein sehr günstiger Faktor, denn es
war jene Zeit, wo sich das alte Textilhandwerk zur Tex-
Ölindustrie wandelte. Unternehmungsfreudige Kaufleute
und Fabrikanten sahen in der Mechanisierung der Baum-
Wollweberei gute Verdiensfmöglichkeifen. Daraus ergab
sich eine rege Nachfrage nach mechanischen Baumwollweb-
Stühlen und für die neue Firma Arbeit gar mancherlei
Art. Als die jungen Unternehmer an den „Bindschädler"-
und andern Webstühlen, von denen heute kein Mensch
mehr eine Ähnung hat, bald diese und jene konstruk-
tive Verbesserung ausführten, wurde ihr Name in der Ge-
gend rasch bekannt. Gar bald begnügten sich die füch-
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